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Vorlagen-Nummer 

 1717/2012 

Freigabedatum 
  

Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Benennung eines Platzes in Köln-Deutz 

Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
 
 
 
Die Bezirksvertretung Innenstadt beschließt, den Platz südlich des Wendebereichs Urbanstraße und 
dessen Verlängerung in Richtung Mindener Straße, zwischen den Gebäuden Rheinetagen und Lan-
xess Tower sowie nördlich der Rampe zur Deutzer Brücke (siehe Anlage 1) in 
 
 

Kennedyplatz 
 
 
zu benennen. 
 

Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 10.05.2012 



2 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 
Auf dem Areal des ehemaligen Sitzes der Lufthansa finden derzeit massive Umbaumaßnahmen statt. 
Hier werden künftig zwei separate Baukörper existieren, und zwar die dem Rhein zugewandten 
„Rheinetagen“ und das Hochhaus „Lanxess Tower“. Beide Gebäude werden verbunden durch eine 
Platzfläche, über die die fußläufige Erschließung erfolgt und die sich nach Süden hin öffnet und durch 
ihre Gestaltung einen öffentlichen Charakter erhält. Auch eine Vorfahrt für PKW ist hier vorgesehen. 

Die Platzfläche wird im Norden begrenzt durch den Wendebereich der Urbanstraße bzw. deren Ver-
längerung in Richtung Mindener Straße, erstreckt sich zwischen den beiden Gebäuden Rheinetagen 
und Lanxess Tower und öffnet sich nach Süden zum Kreuzungsbereich Mindener Straße / Rampe 
Deutzer Brücke. 
Auf der Westseite des Gebäudes Rheinetagen befinden sich diverse Gaststätten sowie Wohnungen, 
die von dieser Seite zugänglich sind und die Adresse Kennedyufer 1 haben. Diese Seite des Platzes 
wird ausdrücklich nicht mit aufgenommen, damit sich für die Betreiber und Bewohner keine Adress-
änderung (Umbenennung) ergibt. 

Gemäß den Richtlinien des Rates für die Neu- und Umbenennung von Straßen und Plätzen ist die 
erneute Verwendung eines bereits vorhandenen Namens nicht zulässig (Punkt 2.1). Grund für diese 
Regelung ist das Vermeiden von Verwechslungen und daraus resultierenden Orientierungsproblemen 
und Irrfahrten von Rettungsfahrzeugen. 
Da sich der Platz jedoch in unmittelbarer Nähe zum Kennedyufer befindet, sind diese Probleme nicht 
zu befürchten, sodass eine Ausnahme von Punkt 2.1 gemacht werden kann. 

Gleiches gilt für Punkt 3.2.4, wonach bei Benennungen nach Personen ein abgeklärtes Geschichts-
bild vorgelegt werden muss. Bis heute sind dem Zentralen Namensarchiv keine Gründe bekannt, die 
gegen eine Benennung nach dem 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sprechen wür-
den. Auf eine erneute detaillierte Prüfung wird daher verzichtet. 

 

Anlagen: Plan Anlage 1 
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